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(54)  Maschine  zum  Verlegen  eines  Gleises 

(57)  Eine  Maschine  (1)  zum  kontinuierlichen  Verle- 
gen  eines  aus  Schienen  (5)  und  Schwellen  (6)  gebilde- 
ten  Gleises  (7)  weist  einen  aus  zwei  im  Arbeitseinsatz 
in  Maschinenlängsrichtung  hintereinander  angeordne- 
ten,  durch  ein  Gelenk  (9)  miteinander  verbundenen  und 
auf  Schienenfahrwerken  (10)  abgestützten  Rahmentei- 
len  (3,4)  bestehenden  Maschinenrahmen  (2)  auf.  Der 
im  Bereich  des  Gelenkes  (9)  über  dem  ersten  Rahmen- 
teil  (3)  positionierte  zweite  Rahmenteil  (4)  ist  zu  diesem 
in  Maschinenlängsrichtung  relativ  verschiebbar  ausge- 
bildet  und  am  vom  Gelenk  (9)  weiter  distanzierten,  frei- 

en  Ende  (12)  mit  einem  schienenungebundenen  Fahr- 
werk  (1  3)  ausgestattet.  Weiters  ist  eine  Schwellentrans- 
porteinrichtung  (1  7)  für  einen  kontinuierlichen  Transport 
von  Schwellen  (6)  in  Maschinenlängsrichtung  vorgese- 
hen,  die  ein  auf  dem  ersten  Rahmenteil  (3)  anhand  einer 
Schienenfahrbahn  (23)  verfahrbares  Kranfahrzeug  (18) 
aufweist.  Das  Gelenk  (9)  ist  lösbar  ausgebildet,  und 
dem  zweiten  Rahmenteil  (4)  ist  im  Bereich  des  Gelen- 
kes  (9)  ein  durch  einen  Antrieb  (38)  höhenverstellbares, 
auf  der  Schienenfahrbahn  (23)  des  ersten  Rahmentei- 
les  (3)  abrollbares  Hilfsschienenfahrwerk  (34)  zugeord- 
net. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Maschine  zum  kontinu- 
ierlichen  Verlegen  eines  aus  Schienen  und  Schwellen 
gebildeten  Gleises,  mit  einem  aus  zwei  im  Arbeitsein- 
satz  in  Maschinenlängsrichtung  hintereinander  ange- 
ordneten,  durch  ein  Gelenk  miteinander  verbundenen 
und  auf  Schienenfahrwerken  abgestützten  Rahmentei- 
len  bestehenden  Maschinenrahmen,  wobei  der  im  Be- 
reich  des  Gelenkes  über  dem  ersten  Rahmenteil  posi- 
tionierte  zweite  Rahmenteil  zu  diesem  in  Maschinen- 
längsrichtung  relativ  verschiebbar  ausgebildet  ist  und 
am  vom  Gelenk  weiter  distanzierten,  freien  Ende  ein 
schienenungebundenes  Fahrwerk  aufweist,  sowie  mit 
einer  Schwellentransporteinrichtung  für  einen  kontinu- 
ierlichen  Transport  von  Schwellen  in  Maschinenlängs- 
richtung,  die  ein  auf  dem  ersten  Rahmenteil  anhand  ei- 
ner  Schienenfahrbahn  verfahrbares  Kranfahrzeug  auf- 
weist. 

Eine  derartige  Maschine  ist  bereits  aus  der  US  3 
604  358  bekannt  und  dient  zum  kontinuierlichen  Verle- 
gen  von  Schwellen  eines  Gleises  auf  eine  Schotterbet- 
tung  (bzw.  wahlweise  auch  zum  Aufnehmen  von  Alt- 
schwellen,  wenn  die  Maschine  in  der  entgegengesetz- 
ten  Richtung  verfahren  wird).  Die  Maschine  weist  einen 
aus  zwei  Teilen  zusammengesetzten  Maschinenrah- 
men  auf,  wovon  ein  Rahmenteil  auf  Schienenfahrwer- 
ken  gelagert  ist.  Diese  rollen  auf  den  Schienen  des  Glei- 
ses  ab,  die  im  Bereich  einer  Schwellenverlegestelle  zur 
Schaffung  von  Arbeitsraum  hochgehoben  sind  und  die 
vor  dem  vordersten  Schienenfahrwerk  der  Maschine 
auf  die  neuverlegten  Schwellen  eingespreizt  werden. 
Der  zweite,  sich  ebenfalls  in  Maschinenlängsrichtung 
erstreckende  Rahmenteil  ist  mit  seinem  einen  Ende  auf 
dem  ersten  Rahmenteil  gelenkig  gelagert,  während  das 
andere,  freie  Ende  mit  einem  im  Arbeitseinsatz  auf  der 
schwellenlosen  Schotterbettung  abrollenden,  schie- 
nenungebundenen  Fahrwerk  versehen  ist.  Die  Verbin- 
dung  der  beiden  während  des  Einsatzes  in  Maschinen- 
längsrichtung  hintereinander  angeordneten  Rahmen- 
teile  erfolgt  über  ein  Gelenk,  über  das  der  zweite  Rah- 
menteil  an  einem  Zwischenrahmen  angelenkt  ist,  der 
seinerseits  auf  dem  ersten  Rahmenteil  anhand  von  Rol- 
len  in  Maschinenlängsrichtung  verschiebbar  gelagert 
ist.  Der  Zutransport  von  Schwellen  zur  Arbeitsstelle  er- 
folgt  anhand  einer  Schwellentransporteinrichtung  mit  ei- 
nem  auf  dem  ersten  Rahmenteil  verfahrbaren  Kran,  der 
die  Schwellen  im  Bereich  des  Gelenkes  auf  eine  För- 
dereinrichtung  übergibt.  Diese  weist  ein  auf  dem  zwei- 
ten  Rahmenteil  angeordnetes  Förderband  auf,  das  die 
Schwellen  in  Maschinenlängsrichtung  zu  der  im  Bereich 
des  schienenungebundenen  Fahrwerkes  befindlichen 
Schwellenverlegevorrichtung  weitertransportiert. 

Für  die  Überstellfahrt  der  Maschine  kann  der  zweite 
Rahmenteil  relativ  zum  ersten  Rahmenteil  in  Maschi- 
nenlängsrichtung  verschoben  werden  bzw.  in  den  Stirn- 
seitenbereich  des  -  einen  Transportwagen  bildenden  - 
ersten  Rahmenteiles  teilweise  eingezogen  werden,  wo- 

bei  der  die  Verlegevorrichtung  aufweisende  Endab- 
schnitt  des  zweiten  Rahmenteiles  vom  Wagen  in  Ma- 
schinenlängsrichtung  vorkragt. 

Eine  weitere,  gemäß  US  5  357  867  bekannte  Ma- 
5  schine  weist  ebenfalls  zwei  durch  ein  Gelenk  miteinan- 

der  verbundene,  an  der  Gelenkstelle  übereinander  ge- 
lagerte  Rahmenteile  eines  Maschinenrahmens  auf,  die 
auf  Schienenfahrwerken  abgestützt  sind.  Diese  Maschi- 
ne  ist  zum  Verlegen  eines  neuen  Gleises  bei  gleichzei- 

10  tigern  Abbau  des  alten  Gleises  ausgebildet.  Zu  diesem 
Zweck  ist  der  die  Arbeitsaggregate  tragende  Rahmen- 
teil  an  seinem  vom  Gelenk  distanzierten  Ende  zusätz- 
lich  zum  Schienenfahrwerk  noch  mit  einem  höhenver- 
stellbaren,  schienenungebundenen  Fahrwerk  ausge- 

15  stattet,  das  zwischen  einer  Altschwellenaufnahmevor- 
richtung  und  einer  Neuschwellenablegevorrichtung  auf 
der  freigelegten  Schotterbettung  abrollt.  Ein  auf  dem 
Maschinenrahmen  in  Maschinenlängsrichtung  verfahr- 
barer  Portalkran  ist  für  den  Zu-  bzw.  Abtransport  von 

20  Schwellen  in  Zusammenarbeit  mit  einem  Längsförder- 
band  vorgesehen.  Ein  höhenverstellbares  Hilfsschie- 
nenfahrwerk  dient  zum  zwischenzeitlichen  Abstützen 
des  einen  Rahmenteiles  im  Bereich  des  schienenunge- 
bundenen  Fahrwerkes  nach  Beendigung  des  Arbeits- 

25  einsatzes. 
US  4  979  247  beschreibt  einen  Gleisumbauzug, 

dessen  Maschinenrahmen  aus  zwei  in  Maschinen- 
längsrichtung  zueinander  verstellbaren  Rahmenteilen 
besteht.  Der  eine  Rahmenteil  ist  auf  Schienenfahrwer- 

30  ken  (bzw.  während  des  Arbeitseinsatzes  mit  einem  En- 
de  auf  einem  Raupenfahrwerk)  abgestützt,  während  der 
zweite  Rahmenteil  eine  Verlegeeinheit  bildet,  die  für  die 
Überstellfahrt  zur  Gänze  auf  den  ersten  Rahmenteil  ver- 
laden  wird.  Im  Arbeitseinsatz  ruht  ein  Ende  des  zweiten 

35  Rahmenteiles  auf  dem  ersten  Rahmenteil  und  das  freie 
Ende  über  ein  höhenverstellbares  Schienenfahrwerk 
auf  dem  neuverlegten  Gleis. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  nun  in  der 
Schaffung  einer  Maschine  der  eingangs  genannten  Art, 

40  die  mit  einem  Minimum  an  Einstellarbeiten  rasch  von 
einer  Überstellfahrt  in  den  Arbeitseinsatz  bzw.  in  umge- 
kehrter  Reihenfolge  umrüstbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einer  gattungsgemäßen 
Maschine  dadurch  gelöst,  daß  das  Gelenk  lösbar  aus- 

45  gebildet  ist  und  dem  zweiten  Rahmenteil  im  Bereich  des 
Gelenkes  ein  durch  einen  Antrieb  höhenverstellbares, 
auf  der  Schienenfahrbahn  des  ersten  Rahmenteiles  ab- 
rollbares  Hilfsschienenfahrwerk  zugeordnet  ist. 

Diese  Ausbildung  ermöglicht  unter  Ausnützung  ei- 
so  ner  bereits  vorhandenen  Fahrbahn  eine  sichere  Füh- 

rung  des  zweiten  Rahmenteiles  für  eine  rasche  Über- 
stellung  in  die  Verlade-  bzw.  Arbeitsposition.  Da  mit  dem 
Hilfsschienenfahrwerk  lediglich  ein  Minimum  an  zusätz- 
licher  Ausrüstung  erforderlich  ist,  sind  die  zwischen  den 

55  beiden  Rahmenteilen  im  Arbeitseinsatz  stattfindenden 
Transportabläufe  von  Schienen  und  Schwellen  in  keiner 
Weise  beeinflußt.  Damit  sind  diesbezüglich  auch  keine 
Einstell-  oder  Umrüstarbeiten  erforderlich. 
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Weitere  durch  die  Erfindung  geschaffene  Vorteile 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen  und  der  Zeich- 
nungsbeschreibung. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  eines  in 
den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbeispieles 
im  Detail  erklärt. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  partielle  Seitenansicht  einer  erfindungs- 
gemäß  ausgebildeten  Gleisverlegemaschine, 

Fig.  2  eine  -  aus  Übersichtlichkeitsgründen  stark 
vereinfachte  -  Draufsicht  auf  die  Maschine  gemäß 
Fig.  1,  und 

Fig.  3  bis  7  jeweils  verkleinerte  Seitenansichten  der 
Maschine  in  schematisierter  Form,  die  in  zeitlich 
aufeinanderfolgenden  Schritten  verschiedene  Um- 
rüst-Positionen  der  Maschine  zu  Arbeitsbeginn  illu- 
strieren. 

Die  in  den  Fig.  1  und  2  ersichtliche  Maschine  1  weist 
einen  aus  zwei  Rahmenteilen  3  und  4  bestehenden  Ma- 
schinenrahmen  2  auf  und  ist  zum  kontinuierlichen  Ver- 
legen  eines  aus  Schienen  5  und  Schwellen  6  gebildeten 
Gleises  7  in  einer  -  durch  einen  Pfeil  8  angegebenen  - 
Arbeitsrichtung  ausgebildet.  Die  beiden  Rahmenteile 
3,4  sind  während  des  (hier  dargestellten)  Arbeitseinsat- 
zes  in  Maschinenlängsrichtung  hintereinander  ange- 
ordnet  und  durch  ein  lösbar  ausgebildetes  Gelenk  9  mit- 
einander  verbunden.  Der  in  Arbeitsrichtung  nachfolgen- 
de,  nur  zum  Teil  sichtbare  erste  Rahmenteil  3  ist  auf 
Schienenfahrwerken  10  abgestützt  und  bildet  einen 
Plattformwagen  11,  der  mit  anderen  gleichartigen  Wa- 
gen  zu  einem  Zugsverband  gekuppelt  ist.  Der  zweite 
Rahmenteil  4  ist  in  der  dargestellten  Arbeitsstellung  im 
Bereich  des  Gelenkes  9  auf  dem  ersten  Rahmenteil  3 
gelagert  bzw.  über  diesem  positioniert,  während  am 
vom  Gelenk  9  weiter  distanzierten,  freien  Ende  12  des 
zweiten  Rahmenteiles  4  ein  schienenungebundenes 
Fahrwerk  13  mit  einem  Fahrantrieb  14  befestigt  ist,  das 
auf  einer  freiliegenden  Schotterbettung  15  des  Gleises 
7  abrollbar  und  anhand  eines  Motors  1  6  beaufschlagbar 
ist. 

Die  Maschine  1  ist  mit  einer  Schwellentransportein- 
richtung  17  für  den  kontinuierlichen  Transport  der 
Schwellen  6  in  Maschinenlängsrichtung  ausgerüstet, 
die  sich  im  wesentlichen  aus  einem  Kranfahrzeug  18 
und  einem  Förderband  19  zusammensetzt.  Dieses  ist 
auf  dem  zweiten  Rahmenteil  4  in  Maschinenlängsrich- 
tung  verlaufend  angeordnet  und  bildet  mit  seinem  in  Ar- 
beitsrichtung  hinteren  Abschnitt  25  eine  Schwellenüber- 
gabestelle  20,  die  oberhalb  einer  durch  den  zweiten 
Rahmenteil  4  definierten  Rahmenebene  21  positioniert 
ist.  Das  bezüglich  der  Transportrichtung  vordere  Ende 
des  Förderbandes  1  9  ist  einer  Schwellenverlegeeinrich- 
tung  22  zugeordnet,  die  sich  im  an  das  schienenunge- 
bundene  Fahrwerk  13  anschließenden  Bereich  des 

zweiten  Rahmenteiles  4  befindet  und  zur  Ablage  der 
Schwellen  6  auf  die  Schotterbettung  1  5  vorgesehen  ist. 

Das  als  Portalkran  ausgebildete  Kranfahrzeug  18 
weist  Laufrollen  24  auf  und  ist  auf  der  Maschine  1  in 

5  deren  Längsrichtung  mittels  einer  Schienenfahrbahn  23 
verfahrbar,  die  sich  entlang  des  ersten  Rahmenteiles  3 
bzw.  des  Plattformwagens  11  und  auch  der  an  diesen 
angeschlossenen  Wagen  erstreckt.  Der  zweite  Rah- 
menteil  4  ist  in  seinem  an  das  Gelenk  9  anschließenden 

10  Abschnitt  25  im  Bereich  der  Schwellenübergabestelle 
20  ebenfalls  mit  einer  Schienenfahrbahn  26  ausgestat- 
tet,  die  in  Arbeitsstellung  der  Maschine  1  auf  gleichem 
Niveau  wie  die  Schienenfahrbahn  23  des  ersten  Rah- 
menteiles  3  verläuft  und  mit  dieser  anhand  von  Verbin- 

15  dungsstücken  27  lückenlos  verbindbar  ist.  Auf  diese 
Weise  kann  das  Kranfahrzeug  18  entlang  des  Zugsver- 
bandes  zwischen  (nicht  dargestellten)  Schwellentrans- 
portwaggons  und  der  Schwellenübergabestelle  20  un- 
gehindert  verfahren  werden. 

20  An  der  Maschine  1  bzw.  den  Rahmenteilen  3  und  4 
sind  weiters  in  Maschinenlängsrichtung  voneinander  di- 
stanzierte  Schienentransporteinrichtungen  28  in  Form 
von  Führungsrollen  29  und  einer  Traktionsvorrichtung 
30  vorgesehen,  die  dem  kontinuierlichen  Transport  der 

25  Schienen  5  in  Maschinenlängsrichtung  dienen.  Die  ein- 
zelnen  Schienenabschnitte  sind  während  dieses  Trans- 
portes  zu  einer  durchgehenden  Langschiene  verlascht, 
die  im  Zuge  der  Gleisverlegung  so  weit  vorgeschoben 
wird,  bis  sich  eine  Laschenverbindung  im  Bereich  des 

30  Endes  1  2  des  zweiten  Rahmenteiles  4  befindet.  Anhand 
einer  (nicht  dargestellten)  Schienenabsenkvorrichtung 
wird  sodann  -  nach  Lösen  der  Lasche  -  der  in  Transport- 
richtung  vordere  Schienenabschnitt  45  abgesenkt  und 
mittels  einer  Lasche  46  mit  dem  freien  Ende  der  Schiene 

35  5  verbunden,  die  eben  auf  die  neuverlegten  Schwellen 
6  abgelegt  wird.  Zum  Zwecke  des  Ablegens  und  Ein- 
spreizens  der  Schienen  5  auf  die  Schwellen  6  sind  am 
zweiten  Rahmenteil  4  über  Antriebe  32  höhen-  und  sei- 
tenverstellbare  Schienenführungsmittel  31  montiert. 

40  Am  vom  Gelenk  9  weiter  entfernten  Ende  12  des 
zweiten  Rahmenteiles  4  ist  eine  der  Schwellenverlege- 
einrichtung  22  zugeordnete  bzw.  zu  deren  Beobachtung 
vorgesehene  Fahr-  und  Arbeitskabine  33  angeordnet. 

Der  -  während  des  Arbeitseinsatzes  vorübergehend 
45  über  das  Gelenk  9  mit  dem  ersten  Rahmenteil  3  verbun- 

dene  -  zweite  Rahmenteil  4  ist  relativ  zu  diesem  in  Ma- 
schinenlängsrichtung  verschiebbar  ausgebildet  und 
weist  hierzu  im  Bereich  des  Gelenkes  9  ein  Hilfsschie- 
nenfahrwerk  34  auf,  das  im  wesentlichen  aus  zwei  in 

so  Maschinenquerrichtung  voneinander  distanzierten, 
zum  Abrollen  auf  der  Schienenfahrbahn  23  bestimmten 
Spurkranzrollen  35  besteht.  Diese  sind  über  Schwenk- 
arme  36  um  eine  horizontal  und  senkrecht  zur  Maschi- 
nenlängsrichtung  verlaufende  Achse  37  verschwenkbar 

55  am  zweiten  Rahmenteil  4  des  Maschinenrahmens  2  be- 
festigt  und  mit  einem  Verschwenkantrieb  38  verbunden. 
Ein  weiterer  Antrieb  39  dient  zur  Verstellung  der  Spur- 
kranzrollen  35  zueinander  in  Maschinenquerrichtung. 
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Am  freien  Ende  1  2  des  zweiten  Rahmenteiles  4  sind  zu- 
sätzlich  zwei  Hilfsschienenfahrwerke  40  und  41  vorge- 
sehen,  die  bezüglich  der  Maschinenlängsrichtung  beid- 
seits  des  schienenungebundenen  Fahrwerkes  13  ange- 
ordnet  und  anhand  von  Antrieben  42  höhenverstellbar 
ausgebildet  sind.  Die  Spurweite  dieser  Hilfsschienen- 
fahrwerke  40  und  41  entspricht  jener  der  Schienenfahr- 
werke  10  und  erlaubt  das  Abstützen  des  zweiten  Rah- 
menteiles  4  auf  dem  Gleis  7.  Dem  Hilfsschienenfahr- 
werk  40  ist  zudem  ein  Fahrantrieb  43  zugeordnet. 

Anhand  der  Fig.  3  bis  7  wird  nun  der  Umrüstvorgang 
beschrieben,  um  die  Maschine  1  einsatzbereit  zu  ma- 
chen. 

Wie  Fig.  3  zeigt,  befindet  sich  während  der  Über- 
stellfahrt  der  Maschine  1  zum  Arbeitsort  der  zweite  Rah- 
menteil  4  zur  Gänze  auf  dem  durch  den  ersten  Rahmen- 
teil  3  gebildeten  Plattformwagen  11  und  stützt  sich  dabei 
über  das  schienenungebundene  Fahrwerk  1  3  auf  einer 
Ladefläche  44  des  Plattformwagens  ab,  während  das 
gegenüberliegende  Ende  des  Rahmenteiles  4  mittels 
des  abgesenkten  Hilfsschienenfahrwerkes  34  auf  der 
Schienenfahrbahn  23  gelagert  ist.  Die  Hilfsschienen- 
fahrwerke  40  und  41  sind  in  die  Außerbetriebstellung 
hochgehoben.  Im  hier  gewählten  Beispiel  besteht  der 
Einsatzort  aus  einer  vorbereiteten  gleislosen  Schotter- 
bettung  15,  die  an  ein  bereits  verlegtes,  von  der  Maschi- 
ne  1  befahrenes  Gleis  7  anschließt. 

An  der  Arbeitsstelle  angekommen,  wird  der  zweite 
Rahmenteil  4  durch  Beaufschlagen  des  Fahrantriebes 
14  in  Arbeitsrichtung  vorgeschoben,  bis  das  Hilfsschie- 
nenfahrwerk  41  über  das  Ende  des  ersten  Rahmentei- 
les  3  bzw.  des  Plattformwagens  11  vorkragt  (Fig.  4). 
Durch  Absenken  des  Hilfsschienenfahrwerkes  41  an- 
hand  des  Antriebes  42  wird  der  zweite  Rahmenteil  4  auf 
dem  Gleis  7  in  unmittelbarer  Nähe  des  Arbeitsbereiches 
abgestützt  und  gleichzeitig  das  schienenungebundene 
Fahrwerk  13  von  der  Ladefläche  44  abgehoben.  Das 
hintere  Ende  des  zweiten  Rahmenteiles  4  stützt  sich 
weiterhin  über  das  Hilfsschienenfahrwerk  34  auf  der 
Schienenfahrbahn  23  ab.  Anschließend  wird  -  wie  in  Fig. 
5  zu  sehen  -  der  Zugsverband  in  der  dem  Pfeil  8  entge- 
gengesetzten  Richtung  in  Bewegung  gesetzt,  wodurch 
der  Plattformwagen  11  fast  zur  Gänze  unter  dem  statio- 
när  verbleibenden  zweiten  Rahmenteil  4  herausgezo- 
gen  wird.  Das  Hilfsschienenfahrwerk  41  muß  hierzu 
durch  geeignete  Mittel,  wie  z.B.  eine  Bremse,  auf  dem 
Gleis  7  ortsfest  blockiert  sein,  während  das  Hilfsschie- 
nenfahrwerk  34  auf  der  Schienenfahrbahn  23  abrollt. 

Es  wird  nun  in  weiterer  Folge  das  Hilfsschienen- 
fahrwerk  40  auf  das  Gleis  7  abgesenkt  und  danach  das 
Hilfsschienenfahrwerk  41  in  die  Außerbetriebstellung 
hochgefahren.  Durch  Beaufschlagung  des  Fahrantrie- 
bes  43  wird  der  zweite  Rahmenteil  4  (bei  stationär  blei- 
bendem  Plattformwagen  11  bzw.  erstem  Rahmenteil  3) 
in  Richtung  zur  Arbeitsstelle  hin  verfahren,  bis  sich  das 
schienenungebundene  Fahrwerk  13  über  dem  gleislo- 
sen  Bereich  der  Schotterbettung  15  befindet  (Fig.  6). 
Gleichzeitig  werden  die  einander  überlagernden  Ab- 

schnitte  der  beiden  Rahmenteile  3  und  4  soweit  relativ 
zueinander  verschoben,  bis  sie  durch  das  Gelenk  9  mit- 
einander  verbunden  werden  können.  Dies  geschieht 
durch  Absenken  des  zweiten  Rahmenteiles  4  auf  den 

5  ersten  Rahmenteil  3  anhand  des  Verschwenkantriebes 
38  des  Hilfsschienenfahrwerkes  34,  mittels  dessen  die 
Spurkranzrollen  35  relativ  zum  zweiten  Rahmenteil  4 
hochgeschwenkt  werden. 

Wie  Fig.  7  schließlich  zeigt,  wird  das  freie  Ende  12 
10  des  zweiten  Rahmenteiles  4  durch  Hochfahren  des 

Hilfsschienenfahrwerkes  40  auf  die  Schotterbettung  15 
abgesenkt  und  auf  dieser  anhand  des  schienenunge- 
bundenen  Fahrwerkes  13  abgestützt.  Die  Schienen- 
fahrbahnen  23  und  26  werden  mittels  der  Verbindungs- 

15  stücke  27  miteinander  zu  einer  durchgehenden  Fahr- 
bahn  verbunden.  Weiters  werden  die  Spurkranzrollen 
35  des  Hilfsschienenfahrwerkes  34  unter  Zuhilfenahme 
der  Antriebe  39  in  die  -  in  Fig.  2  in  strichpunktierten  Li- 
nien  dargestellte  -  Position  querverschwenkt,  um  das 

20  ungehinderte  Verfahren  des  Kranfahrzeuges  1  8  auf  der 
Schienenfahrbahn  23,26  zu  ermöglichen.  Das  Verlegen 
der  Schwellen  6  und  Schienen  5  auf  die  Schotterbettung 
15  kann  nun  beginnen. 

Die  Verladung  des  zweiten  Rahmenteiles  4  auf  den 
25  ersten  Rahmenteil  3  nach  Beendigung  des  Arbeitsein- 

satzes  wird  durch  Lösen  des  Gelenkes  9  und  Absenken 
der  Spurkranzrollen  35  des  Hilfsschienenfahrwerkes  34 
auf  die  Schienenfahrbahn  23  eingeleitet.  Die  weiteren 
Vorgänge  laufen  im  Vergleich  zur  oben  beschriebenen 

30  Überstellung  in  die  Arbeitsposition  in  sinngemäß  umge- 
kehrter  Reihenfolge  ab. 

Patentansprüche 
35 

1  .  Maschine  zum  kontinuierlichen  Verlegen  eines  aus 
Schienen  und  Schwellen  gebildeten  Gleises,  mit  ei- 
nem  aus  zwei  im  Arbeitseinsatz  in  Maschinenlängs- 
richtung  hintereinander  angeordneten,  durch  ein 

40  Gelenk  (9)  miteinander  verbundenen  und  auf 
Schienenfahrwerken  (1  0)  abgestützten  Rahmentei- 
len  (3,4)  bestehenden  Maschinenrahmen  (2),  wo- 
bei  der  im  Bereich  des  Gelenkes  (9)  über  dem  er- 
sten  Rahmenteil  (3)  positionierte  zweite  Rahmen- 

45  teil  (4)  zu  diesem  in  Maschinenlängsrichtung  relativ 
verschiebbar  ausgebildet  ist  und  am  vom  Gelenk 
(9)  weiter  distanzierten,  freien  Ende  (12)  ein  schie- 
nenungebundenes  Fahrwerk  (13)  aufweist,  sowie 
mit  einer  Schwellentransporteinrichtung  (17)  für  ei- 

50  nen  kontinuierlichen  Transport  von  Schwellen  (6)  in 
Maschinenlängsrichtung,  die  ein  auf  dem  ersten 
Rahmenteil  (3)  anhand  einer  Schienenfahrbahn 
(23)  verfahrbares  Kranfahrzeug  (18)  aufweist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Gelenk  (9)  lösbar 

55  ausgebildet  ist  und  dem  zweiten  Rahmenteil  (4)  im 
Bereich  des  Gelenkes  (9)  ein  durch  einen  Antrieb 
(38)  höhenverstellbares,  auf  der  Schienenfahrbahn 
(23)  des  ersten  Rahmenteiles  (3)  abrollbares  Hilfs- 

4 
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schienenfahrwerk  (34)  zugeordnet  ist. 

2.  Maschine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  in  Maschinenlängsrichtung  beidseits  des 
schienenungebundenen  Fahrwerkes  (13)  jeweils 
ein  weiteres  höhenverstellbares  Hilfsschienenfahr- 
werk  (40,41)  mit  dem  zweiten  Rahmenteil  (4)  ver- 
bunden  und  zum  Abrollen  auf  den  Schienen  (5)  des 
Gleises  (7)  ausgebildet  ist. 

3.  Maschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  im  Bereich  des  Gelenkes  (9) 
positionierte  Hilfsschienenfahrwerk  (34)  um  eine 
horizontal  und  senkrecht  zur  Maschinenlängsrich- 
tung  verlaufende  Achse  (37)  verschwenkbar  am 
zweiten  Rahmenteil  (4)  befestigt  und  mit  dem  als 
Verschwenkantrieb  ausgebildeten  Antrieb  (38)  ver- 
bunden  ist. 

4.  Maschine  nach  Anspruch  1  ,  2  oder  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  einem  Hilfsschie- 
nenfahrwerk  (40)  ein  Fahrantrieb  (43)  zugeordnet 
ist. 

5.  Maschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Rahmenteil 
(4)  in  seinem  an  das  Gelenk  (9)  anschließenden 
Abschnitt  (25)  eine  Schienenfahrbahn  (26)  auf- 
weist,  die  im  Arbeitseinsatz  der  Maschine  (1)  als 
Verlängerung  der  dem  ersten  Rahmenteil  (3)  zuge- 
ordneten  Schienenfahrbahn  (23)  für  eine  Verfahr- 
barkeit  des  Kranfahrzeuges  (18)  ausgebildet  ist. 

6.  Maschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwellentrans- 
porteinrichtung  (17)  im  Bereich  des  zweiten  Rah- 
menteiles  (4)  durch  ein  in  Maschinenlängsrichtung 
verlaufendes  Förderband  (19)  gebildet  ist. 

7.  Maschine  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  die  Schwellentransporteinrichtung 
(17)  am  zweiten  Rahmenteil  (4)  bildende  Förder- 
band  (19)  zur  Bildung  einer  Schwellenübergabe- 
stelle  (20)  im  Bereich  der  Schienenfahrbahn  (26) 
oberhalb  einer  durch  den  zweiten  Rahmenteil  (4) 
gebildeten  horizontalen  Rahmenebene  (21)  ange- 
ordnet  ist. 

8.  Maschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  Rahmenteil 
(4)  im  Bereich  des  schienenungebundenen  Fahr- 
werkes  (13)  eine  Schwellenverlegeeinrichtung  (22) 
zur  Ablage  von  Schwellen  (6)  auf  eine  Schotterbet- 
tung  (15)  aufweist,  wobei  der  Schwellenverlegeein- 
richtung  (22)  ein  in  Transportrichtung  vorderes  En- 
de  des  Förderbandes  (19)  der  Schwellentransport- 
einrichtung  (17)  zugeordnet  ist. 

9.  Maschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  dem  ersten  und  zweiten 
Rahmenteil  (3,4)  jeweils  Schienentransporteinrich- 
tungen  (28)  für  einen  kontinuierlichen  Transport  von 

5  Schienen  (5)  in  Maschinenlängsrichtung  zugeord- 
net  sind. 

10.  Maschine  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  am  vom  Gelenk  (9)  wei- 

10  ter  entfernten  Ende  (1  2)  des  zweiten  Rahmenteiles 
(4)  eine  Fahr-  und  Arbeitskabine  (33)  angeordnet 
ist. 
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